
Dez-IV

30.07.2014

Landes-Raumordnungsprogramm - Entwurf 2014; Stellungnahme

öffentlich

Herr Wolke

14-0130Mitteilungsvorlage SICHTVERMERKE
Nummer

Datum

Betreff

BERATUNGSFOLGE
Gremium Termin

80

Dez.
Sachbearbeiter/in

Aktenzeichen

Wirtschaftsausschuss 18.09.2014

- siehe Anlage -

Inhalt der Mitteilung

UMSEITIG: Fortsetzung Inhalt der Mitteilung

Unterschrift



1 / 13

80 Wo/Jo Westerstede, den 01.08.2014

Nachdem der Kreistag im Jahr 2007 sein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 96)
noch als aus dem 1998, 2002 und 2006 geänderten Landes- Raumordnungsprogramm
1994 (LROP 94) entwickelt angesehen und dessen weitere Gültigkeit (bis Juni 2017) be-
schlossen hatte, wurde 2012 das LROP mit einigen Anpassungserfordernissen geändert
(z.B. zur konkreteren raumordnerischen Absicherung von Küstenautobahn, FFH- und
Hochwasserschutzgebieten auch im RROP) und soll jetzt bis Ende 2015 erneut, jetzt auch
mit grundsätzlichen Anpassungserfordernissen für das Ammerländer RROP (Torferhalt und
Moorschutz, Biotopverbund) überarbeitet werden, was zur Folge haben könnte, dass schon
ab Ende 2015/ Anfang 2016 über das Verfahren zur Neuaufstellung eines Ammerländer
RROP zu entscheiden sein wird.

Zu den vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (ML) am 24.7.2013 im Niedersächsischen Ministerialblatt (Nr. 28, S. 556) am
07.08.2013 bekanntgemachten „Allgemeinen Planungsabsichten“ hatte sich der Landkreis
Ammerland vor dem Hintergrund seines geltenden RROP nach Abstimmung mit der Baum-
schulwirtschaft mit Schreiben vom 20.9.2013 (s. a. Wirtschaftsausschuss 23.10.2013; 13-
0135) sehr kritisch zur mit dieser Änderung des LROP unter CO2- Gesichtspunkten verfolg-
ten Zielsetzung, keinen weiteren, neuen Torfabbau in Niedersachsen mehr zuzulassen,
auseinandergesetzt (s. Anlage 1). Dies stünde im Widerspruch zu dem Erfordernis, gerade
dem im Ammerland so bedeutenden Wirtschaftszweig Gartenbau- und Baumschulwirt-
schaft wegen fehlender Ersatzstoffe weiterhin ausreichend Torfsubstrate zur Verfügung
stellen zu können. Von den im RROP 96 festgelegten ca. 5.000 ha Vorranggebiet für Roh-
stoffgewinnung sind nur ca. 1.500 ha über die vorgenommene räumliche Steuerung per
Zeitstufenregelung abbaubar, von denen noch ca. 1.000 ha weiterhin zur Verfügung stehen
sollten, zumal es keine ausreichenden Mengen an Ersatzsubstraten in genügender Qualität
gibt.
Zurzeit haben im Ammerland noch ca. 50 Abbaugenehmigungen mit einer noch nicht ab-
gebauten Menge Torf von ca. 1,6 Mio. m³ Bestandsschutz (s. a. Vorlage Ausschuss für
Landwirtschaft und Umwelt 12.06.2014; 14-0107), so dass im Ammerland mit unveränder-
ten Planungen des Landes für die kleineren, inhabergeführten Torfunternehmen und für die
Gartenbau- und Baumschulwirtschaft kurz- bis mittelfristig Restriktionen befürchtet werden
müssen. Mit den Genehmigungen können bis 2024 noch ca. 1,0 Mio. m³ Torf abgebaut
werden und bis 2032 nur noch zusätzliche ca. 0,6 Mio. m³. Mittel- bis langfristig wird mit
Umsetzung der Ziele des Landes im Ammerland der Torfabbau aber zum Erliegen kommen
(s. Anlage 2).
Am 24.6.2014 hat nun die Landesregierung den Entwurf  einer Verordnung zur Änderung
der Verordnung über das Landes- Raumordnungsprogramm beschlossen und Ende Juli in
das Beteiligungsverfahren gegeben (s.a. LROP Entwurf 2014). Das Beteiligungsverfahren
nach § 3 Abs. 2 NROG i.V.m. § 10 ROG, in dem u. a. die Träger der Regionalplanung (§ 20
NROG) zur Stellungnahme aufgefordert sind, läuft bis zum 14.11.2014.

Zusätzlich zu den unter Klimaschutzgesichtspunkten zu erwartenden o. g. neuen Zielen
zum Torferhalt und Moorschutz soll das LROP zukünftig auch stärker als bisher den Flä-
chenverbrauch eindämmen, die Breitbandversorgung des ländlichen Raumes und die An-
passung der Infrastrukturen und die Siedlungsentwicklung an den demografischen Wandel
unterstützen und vor allem die Entwicklung eines landesweiten Biotopverbundes auch
raumplanerisch so absichern, dass der zunehmende Flächendruck auf Land- und Forst-
wirtschaft abgemildert werden kann. Nach dem vorliegenden Entwurf wird es also zusätzli-
che, für den Landkreis Ammerland relevante Änderungen gegenüber dem geltenden LROP
2012 und insbesondere gegenüber dem Ammerländer RROP geben.
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Bei den Grundsätzen zur Entwicklung der Siedlungsstruktur (Kapitel 2.1) sind die seit
2013 im BauGB durch das „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und
Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“ verankerten Planungs-
grundsätze aufgenommen worden z.B. mit der Aufforderung an den Träger der Regional-
planung, zusammen mit den Gemeinden Siedlungsentwicklungskonzepte zu erarbeiten.

Kapitel 2.1 Ziffer 04 – 07 (Normalschrift = RO- Grundsätze)

Der Landkreis Ammerland hat mit seinem gemeindlich abgestimmten Konzept „ÖPNV- ori-
entierte Siedlungsentwicklung“ diesen Grundsätzen schon 2011 (s. a. Wirtschaftsaus-
schuss 17.11.2011) so weitgehend entsprochen, das es als Entscheidungsgrundlage he-
rangezogen werden könnte.

Mit den Grundsätzen zur Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte (Kapitel
2.2) sollen sowohl die Prinzipien der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse weiterverfolgt
wie auch auf die Herausforderungen einer sich ändernden Gesellschaft reagiert werden.

Kapitel 2.2 Ziffer 01 – 02
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Kapitel 2.2 Ziffer 03 Satz 7 (Fettschrift = RO- Ziele)

Erstmals wird im LROP der Verflechtungsbereich von Grund- und Mittelzentren eindeutig
und als Ziel so festgelegt, dass auch die Rechtsprechung das schon im LROP 2002 formu-
lierte Kongruenzgebot (s. u.) anerkennen können müsste. Da im Landkreis Ammerland in
allen Gemeinden mehrere Orte die Funktion Grundzentrum haben, ist zukünftig die Festle-
gung derer Verflechtungsbereiche erforderlich. Ein Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsvor-
schlag der Ammerländer Orte und Ortschaften zum jeweiligen Grundzentrum kann dem
2009/ 2010 in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeiteten „Regionalen Einzelhandels-
konzept“ entnommen werden.

Für die Mittelbereiche gilt  Kapitel 2.2 Ziffer 05 Satz 2

wonach für die im Ammerland festgelegten Mittelzentren Bad Zwischenahn, Rastede und
Westerstede ganz unterschiedlich große Mittelbereiche festgelegt werden können, die
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im LROP ausschließlich nach Erreichbarkeitskriterien ermittelt und abgegrenzt wurden. Ede-
wecht wird dem Mittelzentrum Bad Zwischenahn, Wiefelstede dem Mittelzentrum Rastede und
Apen, Barßel und Uplengen werden dem Mittelzentrum Westerstede, die Grundzentren Ofen,
Petersfehn und Friedrichsfehn aber im wesentlichen dem Mittel- und Oberzentrum Oldenburg
zugerechnet. Bereiche südlich des Küstenkanals werden dem Mittelzentrum Friesoythe und
nördliche Teile in Rastede und Wiefelstede dem Mittelzentrum Varel zugerechnet.

Die Ziele der Raumordnung zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels
(Kapitel 2.3) werden weiterhin große Relevanz haben bei gemeindlichen Planungen für die
Ansiedlung von sogenannten Einzelhandelsgroßprojekten1, denn:

Kapitel 2.3 Ziffer 03 Satz 1 bis 5

Mit dem erst mit Festlegung der Verflechtungsbereiche wirkenden Kongruenzgebot soll si-
chergestellt werden, dass die Wirkung der Verkaufsfläche eines Einzelhandelsgroßprojek-
tes den Einzugsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes (Grundzentrum/ Mittelzentrum) nicht
wesentlich überschreitet. Mit den heute ebenfalls schon geltenden Konzentrations- und In-
tegrationsgeboten soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass Einzelhandelsgroßpro-
jekte im zentralen Siedlungsgebiet und nicht „auf der grünen Wiese“ errichtet und das An-
gebot sogenannter innenstadtrelevanter Sortimente auf die „städtebaulich integrierten La-
gen“ bzw. die „zentralen Versorgungsbereiche“ konzentriert bleibt. Für das Ammerland
wurden die „städtebaulich integrierten Lagen“ in den Zentralen Orten in Abstimmung mit
den Gemeinden schon im Regionalen Einzelhandelskonzept so abgegrenzt, dass sie seit
Jahren Richtschnur für die Einzelhandelsentwicklung im Ammerland sind.

Nach dem Entwurf des LROP gelten ebenfalls weiterhin das Abstimmungs- und Beeinträch-
tigungsverbot, mit denen sichergestellt werden soll, dass Warensortiment und Verkaufsflä-

1 Verkaufsfläche > 800 m²
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che von Einzelhandelsgroßprojekten auf ausgeglichene Versorgungsstrukturen keine
schädlichen Auswirkungen haben. Obwohl so auch im BauGB verankert, ist damit der
Raumordnung eine große Mitverantwortung für den Erhalt der Attraktivität der Orte des
Ammerlandes zugewachsen.

Die Grundsätze und Ziele zur Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und
seiner Funktionen (Kapitel 3.1) werden sowohl für den Bodenschutz wie auch für Natur
und Landschaft definiert.

Zum Bodenschutz: Kapitel 3.1.1 Ziffer 05 und 06

Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sind Moore und andere Böden, die bis in eine Tiefe
von zwei Metern einen mindestens zehn Zentimeter mächtigen Horizont mit einem Humus-
gehalt von mindestens 8 % aufweisen. Hierzu gehören auch alle durch Sanddeck- oder
Sandmischkultur, durch Tiefumbruch oder Baggerkuhlung veränderten Moorböden,
sonstwie überlagerte Torfe und die Moorgleye und Organomarschen. Die Gebietskulisse
der so abgegrenzten Böden geht über die bisherigen Abgrenzungen von Mooren in Nie-
dersachsen weit hinaus.
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Auszug aus Karte „Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten“ des Landesamtes für Berg-
bau, Energie und Geologie (LBEG) Niedersachsen

Innerhalb dieser Gebietskulisse zu entwickelnde Moore sind Böden mit einer Torfauflage
von mindestens 30 cm und einem Humusgehalt von mehr als 30 %. Diese Moore sollen
langfristig auch bei anthropogen stark veränderter Struktur wieder in einen natürlichen Zu-
stand entwickelt werden, damit sie ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher wahrnehmen kön-
nen. Sie sollen aber nicht nur Klimaschutzfunktion übernehmen, sondern auch als Lebens-
raumtyp für Natur- und Artenschutz und damit auch für das Landschaftsbild und den Erho-
lungswert der Landschaft Funktionen als „Ökosystemdienstleister“ erfüllen.

Die langfristige Moorentwicklung erfordert eine Wiedervernässung und damit weitgehende
Herausnahme der Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung, wozu andere als die In-
strumente der Raumordnung einzusetzen sein werden.

Im LROP Entwurf als Vorranggebiete für Torferhaltung und Moorentwicklung festgelegte
Gebiete sind in ein neues RROP des Landkreises Ammerland zu übernehmen und zu kon-
kretisieren. Für diese Vorranggebiete ist eine Moormächtigkeit von mehr als 1,30 m und/
oder eine bestehende oder entwicklungsfähige Funktion als natürliche Senke für klimarele-
vante Stoffe (Methan, CO2) nachgewiesen.

Auszug aus Karte Entwurf „Zeichnerische Darstellung“ LROP  2014
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In der Begründung (Seite 26) wird zu der Position des Ammerlandes ausgeführt:

„Bestimmte Kulturlandschaften wie z. B. im Ammerland haben sich gerade aufgrund des
Torfabbaus und der Torfnutzung entwickeln können und die Konzentration bestimmter
Branchen bewirkt. Diese mit dem Torfsubstrat verbundenen Branchen, wie z.B. der Garten-
bau- und Baumschulbereich, sind gerade bei Ausbleiben neuer Torfabbaugenehmigungen
bzw. dem stetigen Rückgang der Abbaumengen in den nächsten Jahren (Ausschöpfung
der bestehenden Abbaugenehmigungen) auf Torfimporte und Ersatzsubstrate angewie-
sen.“

Damit macht das Land Niedersachsen bzw. das ML nach Auffassung des Fachamtes sehr
deutlich, dass die Forderungen aus dem Ammerland zum Erhalt von Möglichkeiten zum
Torfabbau in dieser Region nicht das Gewicht erhalten haben, dass in Hannover über wei-
tere Optionen überhaupt nachgedacht wurde.

Wie schon im August 2013 in der Stellungnahme zu den „Allgemeinen Planungsabsichten“
dargelegt begrüßt der Landkreis Ammerland grundsätzlich die Absicht des Landes Nieder-
sachsen, mit dem LROP erstmals auch „Vorranggebiete für Torferhaltung und Moorentwick-
lung“ festzulegen. Der Landkreis Ammerland ist sich seiner Verantwortung für den Klima-
schutz bewusst. Es wird im Ammerland kein Torf auf heute schon naturschutzfachlich wert-
vollen und für die Zielsetzungen des Landes geeigneten Moorflächen gewonnen.

Im Landkreis Ammerland werden aber 50 % der Baumschulfläche Niedersachsens bewirt-
schaftet. Damit ist das Ammerland die größte Baumschulregion in Deutschland. Grundlage
für diesen bedeutenden Wirtschaftscluster Gartenbau- und Baumschulwesen waren und
sind die ausgedehnten (heute degradierten) Moore in der Region und deren extensive wirt-
schaftliche Nutzung. Diese Nutzungsmöglichkeit muss zumindest teilweise weiterhin ge-
währleistet sein, zumal geeignete Torfersatzstoffe in ausreichender Menge fehlen. Sollten
der Ammerländer Gartenbau- und Baumschulwirtschaft wichtige wirtschaftliche Grundlagen
genommen werden, wie mit Entwurf des LROP eingeleitet, wird ein die Prosperität des
Ammerlandes stärkender Wirtschaftszweig auf andere Standorte ausweichen (müssen),
was nicht nur einen Verlust von Unternehmen und Arbeitsplätzen bedeuten, sondern auf
lange Sicht auch eine Veränderung der touristisch vermarkteten, durch die Gartenbau- und
Baumschulwirtschaft entstandenen „Parklandschaft Ammerland“ nach sich ziehen könnte.
Ein Verlust der hohen touristischen Attraktivität der Ammerländer Landschaft könnte dann
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zusätzlich einen Rückgang der heute über 1 Mio. Übernachtungen pro Jahr mit weiterrei-
chenden wirtschaftlichen Folgen zum Nachteil des Ammerlandes nach sich ziehen.

Deshalb kann der Landkreis Ammerland diese Änderung des LROP nicht mittragen. Es ist
auch sehr zu bezweifeln, dass die Klimaziele des Landes mit einer Verhinderung des Torf-
abbaus in Niedersachsen erreicht werden. Zwar würde so die Freisetzung von klimaschäd-
lichen Stoffen aus niedersächsischen Mooren reduziert. Solange aber in Europa (Skandina-
vien, Baltikum) und auch außerhalb Europas (Kanada) Torf gewonnen und importiert wer-
den kann, wird die Freisetzung klimaschädlicher Stoffe nach Verlagerung der Abbauaktivi-
täten in diese Länder dort stattfinden und verbunden mit den dann langen Transportwegen
sogar eine schlechtere Klimabilanz erzeugen.

Diese Position sollte in einer Stellungnahme gegenüber dem Land Niedersachsen (s.a. An-
lage 3) noch einmal sehr deutlich gemacht werden.



9 / 13

Geltendes und neues LROP geben für ein neues Ammerländer Regionales Raumord-
nungsprogramm insbesondere Folgendes vor:

o Flächen für Kleigewinnung und den Küstenschutz sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung vorrangig
binnendeichs festzulegen (Kapitel 1.4 Ziffer 03 Satz 3)

Diese Aufgabe lag bisher nicht im Fokus des Landkreises Ammerland. Die Auswirkungen
des Klimawandels machen es aber notwendig, sich vorausschauend und vorsorgend für
ein sturmflutgefährdetes Gebiet hinter der Hauptdeichlinie in Niedersachsen in der Größe
von ca. 6.600 km² mit einem effektiven Insel- und Küstenschutzes auch raumordnerisch so
zu befassen, dass den Menschen in den sturmflutgefährdeten Lebens- und Wirtschafts-
räumen der niedersächsischen Küstenzone auch zukünftig Sicherheit garantiert werden
kann. Deshalb gibt schon das LROP 2012 (Kapitel 1.4 03) den Trägern der Regionalpla-
nung auf, im Untersuchungsraum

Untersuchungsraum

(im Abstand von 30 km zu den Hauptdeichen) die Flächen für die Gewinnung von für den
Küstenschutz geeigneten Kleivorkommen als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung (Klei)
festzulegen. Erst wenn binnendeichs keine ausreichende Flächensicherung erfolgen kann,
sind auch Vordeichsflächen trotz deren hohem naturschutzrechtlichen Schutzstatus (Natio-
nalpark Wattenmeer) zu prüfen. Seit Anfang 2014 liegen hierzu vom LBEG übermittelte
Daten mit Aussagen zur Lage und Qualität von Kleivorkommen vor, die auch im Landkreis
Ammerland umfängliche Kleivorkommen beschreiben. Mit diesem Flächenpool ist auch im
Ammerland davon auszugehen, dass solche Flächen in einem RROP als Vorranggebiet für
Rohstoffgewinnung (Klei) festzulegen sein werden.
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Außerdem geben geltendes und neues LROP vor:

o Bei regionalen oder überregionalen Erfordernissen sind in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen Entwicklungsaufgaben  (Wohnen, Gewerbe, Er-
holung, Tourismus) in den Gemeinden als Ziele der Raumordnung festzulegen
(Kapitel 2.1 Ziffer 08).

o Die Grundzentren sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzule-
gen. Werden in einer Gemeinde … mehrere Grundzentren festgelegt, sind … die
entsprechenden teilörtlichen Verflechtungsbereiche in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen festzulegen (Kapitel 2.2 Ziffer 03 Satz 6 und Satz 8).

o Zentrale Orte sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen im Benehmen
mit den Gemeinden räumlich als zentrale Siedlungsgebiete festzulegen (Kapitel
2.2 Ziffer 04).

o Bei regionalen oder überregionalen Erfordernissen sind siedlungsnahe Freiräu-
me in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete Frei-
raumfunktionen festzulegen (Kapitel 3.1.1 Ziffer 03 Satz 2).

o Die Vorranggebiete Torferhaltung und Moorentwicklung (des LROP) sind in
die Regionalen Raumordnungsprogramme zu übernehmen und dort räumlich
näher festzulegen (Kapitel 3.1.1 Ziffer 06 Satz 4).

o Die Gebiete (mit international, national und landesweit bedeutsamen Biotopen;
mit Vorkommen international, national und landesweit bedeutsamer Arten; von
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz; mit landesweiter
Bedeutung für den Moorschutz und mit landesweiter Bedeutung für den Fließge-
wässerschutz) sind nach Abwägung ihrer Schutzerfordernisse in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen räumlich festzulegen und entsprechend ihrer natur-
schutzfachlichen Bedeutung als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Natur
und Landschaft oder als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbe-
wirtschaftung, -pflege und –entwicklung zu sichern (Kapitel 3.1.2 Ziffer 08
Satz 2).

o Gemäß den rechtlichen Vorgaben und entsprechend ihrer jeweiligen natur-
schutzfachlichen Bedeutung sind … Naturschutzgebiete in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete Natur und Landschaft … o-
der als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und –entwicklung zu sichern (Kapitel 3.1.2 Ziffer 08 Satz 3).

o Die Vorranggebiete Natura 2000 sind in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen räumlich festzulegen (Kapitel 3.1.3 Ziffer 02 Satz 5).

o Großflächige Lagerstätten (25 ha oder größer) von überregionaler Bedeutung,
die aus landesweiter Sicht für einen Abbau (im LROP) gesichert werden, sind …
als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung festgelegt. Sie sind in die Regionalen
Raumordnungsprogramme zu übernehmen und dort räumlich näher festzulegen
(Kapitel 3.2.2 Ziffer 02).

o Vorranggebiete von regionaler Bedeutung und Vorbehaltsgebiete für Roh-
stoffgewinnung sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen auf der
Grundlage der aktuellen Rohstoffsicherungskarten festzulegen. Vorranggebiete
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von regionaler Bedeutung und Vorbehaltsgebiete sind in einem Umfang räumlich
festzulegen, der zusammen mit den im Landes-Raumordnungsprogramm festge-
legten Vorranggebieten Rohstoffgewinnung eine langfristige Bedarfsdeckung si-
chert (Kapitel 3.2.2 Ziffer 06).

o Die (im LROP) genannten Einzugs- und Schutzgebiete von Trinkwassergewin-
nungsanlagen und Heilquellen sowie Grundwasservorkommen sind in die Regi-
onalen Raumordnungsprogramme zu übernehmen und als Vorranggebiete
Trinkwassergewinnung festzulegen (Kapitel 3.2.4 Ziffer 09 Satz 3).

o In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind vorsorgend Flächen für
Deichbau- (und Küstenschutz-)maßnahmen zu sichern (Kapitel 3.2.4 Ziffer 10
Satz 3).

o In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind zur Gewährleistung des vor-
beugenden Hochwasserschutzes die Überschwemmungsgebiete nach § 76 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie nach § 115
Absatz 2 des Niedersächsischen Wassergesetzes als Vorranggebiete Hoch-
wasserschutz festzulegen (Kapitel 3.2.4 Ziffer 12 Satz 1).

o Flächen für den Bau von Rückhalteräumen sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen als Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz festzulegen
(Kapitel 3.2.4 Ziffer 12 Satz 4).

o In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind Festlegungen zur Siche-
rung und bedarfsgerechten Entwicklung des öffentlichen Personennahver-
kehrs zu treffen; dabei ist sicherzustellen, dass straßen- und schienengebunde-
ner öffentlicher Personennahverkehr aufeinander abgestimmt sind (Kapitel 4.1.2
Ziffer 05 Satz 3).

o Die sonstigen Hauptverkehrsstraßen von überregionaler Bedeutung sind zu si-
chern und bedarfsgerecht auszubauen. Sie sind (im LROP) als Vorranggebiete
Hauptverkehrsstraße festgelegt (Kapitel 4.1.3 Ziffer 02 Satz 1 und Satz 2).

o Die (im LROP) festgelegten Vorranggebiete Autobahn und Vorranggebiete
Hauptverkehrsstraßen sind in die Regionalen Raumordnungsprogramme zu
übernehmen und dort räumlich näher festzulegen (Kapitel 4.1.3 Ziffer 03 Satz 1).

o Die Verkehrslandeplätze mit regionaler Bedeutung sind in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen zu sichern und räumlich festzulegen (Kapitel 4.1.5
Ziffer 03 Satz 6).

o Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu
sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete
Windenergienutzung festzulegen (Kapitel 4.2 Ziffer 04 Satz 1).

o Die (zwischen Conneforde und Cloppenburg und Merzen) genannten sowie die
(im LROP) als Vorranggebiete für Leitungstrasse festgelegten Leitungstrassen
sind in die Regionalen Raumordnungsprogramme zu übernehmen und so lange
von entgegenstehenden Planungen freizuhalten, bis eine endgültige Linienfüh-
rung planfestgestellt ist (Kapitel 4.2 Ziffer 07 Satz 16).
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o Für die Energieübertragung im Hochspannungsnetz mit einer Nennspannung
von 110 kV oder weniger sind Leitungstrassen zu sichern und in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete Leitungstrasse festzulegen
(Kapitel 4.2 Ziffer 07 Satz 17).

o Leitungstrassen sowie Standorte und Flächen, die zur Sicherung und Entwick-
lung der regionalen Energiegewinnung und –verteilung erforderlich oder vorsor-
gend zu sichern sind, sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen fest-
zulegen (Kapitel 4.2 Ziffer 12 Satz 1).

Damit gibt das LROP für die nachfolgende Planungsstufe eines Ammerländer RROP schon
sehr verbindliche Grundsätze und Ziele der Raumordnung zur künftigen räumlichen Ent-
wicklung des Teilraumes Ammerland vor. Ein aus diesem LROP entwickeltes RROP Am-
merland würde damit nachhaltig sowohl vorsorgende Flächensicherung leisten und auch
Grundlage für die Umsetzung raumbedeutsamer Projekte so sein können, dass das Am-
merland in seiner sehr positiven Entwicklungslinie bleiben kann.

Neben diesen „Aufträgen“ sind im LROP zusätzliche Handlungsdirektiven für ein Ammer-
länder Regionales Raumordnungsprogramm formuliert:

o Die Träger der Regionalplanung sollen zusammen mit den Gemeinden Potenzia-
le und Maßnahmen für eine Flächen sparende und nachhaltige Siedlungsent-
wicklung ermitteln und diese zur Grundlage für einvernehmlich mit den Gemein-
den abgestimmte Siedlungsentwicklungskonzepte machen (Kapitel 2.1 Ziffer
04).

o In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sollen klimaökologisch be-
deutsame Freiflächen gesichert und entwickelt werden (Kapitel 3.1.1 Ziffer 01
Satz 2).

o In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sollen (zum LROP) ergänzende
Kerngebiete (des landesweiten Biotopverbundes) auf Basis naturschutzfachli-
cher Konzepte festgelegt werden (Kapitel 3.1.2 Ziffer 04 Satz 1).

o Die landesweit bedeutsamen Gebiete (mit international, national und landesweit
bedeutsamen Biotopen; mit Vorkommen international, national und landesweit
bedeutsamer Arten; von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Na-
turschutz; mit landesweiter Bedeutung für den Moorschutz und mit landesweiter
Bedeutung für den Fließgewässerschutz) sollen in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen um die jeweils notwendigen Pufferzonen ergänzt werden
(Kapitel 3.1.2 Ziffer 08 Satz 4).

o In regionalen Planungsräumen oder Teilräumen, die durch Rohstoffgewinnung
erheblich belastet sind, können zur geordneten räumlichen Steuerung des Bo-
denabbaues in den Regionalen Raumordnungsprogrammen neben Vorrangge-
bieten Rohstoffgewinnung auch Vorranggebiete Rohstoffsicherung für einzel-
ne Rohstoffarten festgelegt werden. Vorranggebiete Rohstoffsicherung dienen
der langfristigen Sicherung von Rohstoffvorkommen (Kapitel 3.2.2 Ziffer 07)

(Das neue LROP bietet mit der Differenzierung von Vorranggebieten für Roh-
stoffgewinnung und Vorranggebieten für Rohstoffsicherung auf der Ebene der
RROP ein räumliches Steuerungsinstrument an, das die bisherige Zeitstufenre-
gelung ersetzt.)
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o Entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse sollen in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen weitere Grundwasservorkommen als Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete Trinkwassergewinnung festgelegt werden (Ka-
pitel 3.2.4 Ziffer 09 Satz 4).

o Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter Berücksich-
tigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Energieträger und
erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der
Wasserkraft, der Geothermie sowie von Biomasse und Biogas, raumverträg-
lich ausgebaut wird (Kapitel 4.2 Ziffer 01 Satz 2 und Satz 3).

o Für die Nutzung durch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie sollen bereits versiegelte Flächen in Anspruch genommen werden.
Zur Verbesserung der Standortentscheidungen für die … genannten Anlagen
sollen die Träger der Regionalplanung im Benehmen mit den Gemeinden regio-
nale Energiekonzepte erstellen und in die Regionalen Raumordnungspro-
gramme integrieren (Kapitel 4.2 Ziffer 13).

Insgesamt kann aus Sicht des Landkreises Ammerland dem Entwurf des LROP 2014 auch
im Hinblick auf die Neuaufstellung des Ammerländer RROP zugestimmt werden, allerdings
müssen weiterhin die Grundlagen für die Ammerländer Gartenbau- und Baumschulwirt-
schaft wenn nicht auf Landes- dann aber mindestens auf Landkreisebene gesichert werden
können.
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LROP 
Allgemeine Planungsabsichten zu einer Programmfortschreibung 

Sehr geehrter Herr Minister Meyer, 

grundsätzlich begrüßt der Landkreis Ammerland die Absicht des Landes Niedersachsen, 
mit der Programmfortschreibung des LROP erstmals auch "Vorrangebiete zur Erhaftung 
und Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe" festzulegen. 
Der Landkreis Ammerland ist und war sich immer seiner Verantwortung für den Klima
schutz bewusst und ist in der Vergangenheit äußerst verantwortlich mit dem Thema 
Torfabbau umgegangen . 

Obwohl das Land Niedersachsen 1994 entgegen den damaligen Forderungen des Land
kreises über 5.000 ha Fläche für den Torfabbau allein im Ammerland ..freigegeben" hatte 
(von denen heute immer noch 3.200 ha im LROP 2012 gesichert sind), hat der Landkreis 
Ammerland mit der Festlegung von Vorranggebieten für die Rohstoffgewinnung (Torf) in 
zwei Zeitstufen in seinem RROP seit 1996 erfolgreich den Torfabbau im Wesentlichen 
auf die 1.500 ha Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung (Torf) mit der Zeitstufe I kon
zentrieren können_ Dieses ist ein raumplanerischer Erfolg im Sinne der jetzigen Zielset
zungen des Landes. 

Für die heute erst zu ungefähr einem Drittel in Anspruch genommenen Flächen der Zeit
stufe I wurde zur Vermeidung von Flächenkonkurrenzen zur Landwirtschaft als Folgenut
zung die Grünlandnutzung festgelegt. Dieses "Ammerländer Modell" der extensiven Nut
zung von Torflagerstätten (ein Stich Weißtorf und anschließende Grünlandnutzung) hat 
sich weitgehend bewährt und muss weiterhin Entwicklungsziel sein .. 
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Moorflächen innerhalb Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung (Torf) Zeit
stufe I eignen sich. wenn nicht aus der landwirtschaftlichen Nutzung entlassen und 
kostenaufvvändig bestehenden Entwässerung entzogen werden,nicht für die Umset
zung der wird im Ammerland kein Torf auf naturschutzfachlich 
wertvollen und für die Zielsetzungen des Landes geeigneten Moorflächen gewonnen. 

Im Landkreis Ammerland werden 50 Baumschulfläche be
wirtschaftet. Damit ist Ammerland die größte Baumschulregion in Deutschland. 
Grundlage für bedeutenden Wirtschaftscluster Gartenbau- und Baumschulwesen 
waren und sind die ausgedehnten (heute degenerierten) Moore in der Region und deren 

Nutzung. Nutzungsmöglichkeit muss weiterhin 
leistet sein. zumal geeignete Torfersatzstoffe in ausreichender Menge fehlen. Für 
Gartenbau- und Baumschulwirtschaft im Ammerland allein müssten über die in der 

I im RROP Landkreises Ammerland festgelegten Vorranggebiete für Rohstoff
gewinnung (Torf) hinaus keine weiteren Flächensicherungen tür den Torfabbau vorge
nommen werden. Die jetzt mit neuen ..Vorrangebieten zur Erhaltung und Entwicklung 
natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe" verfolgten KlImaziele daher insbe
sondere auf dafür geeigneten Moore (im Landkreis Ammerland z.8. 
Torflagerstätten Nr. 61.1 bis Nr. 61.3) konzentriert werden. zumal Torfindustrie 
versucht ihre Abbauinteressen in diesen Flächen die Regelungen 
des RROP (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Torf) der Zeitstufe 11) durchzusetzen. 

Sollten der Ammerländer Gartenbau- und Baumschulwirtschaft wichtige wirtschaftliche 
Grundlagen genommen werden. wie mit der beabsichtigten Änderung des LROP 
vorhersehbar, wird ein Prosperität Ammerlandes stärkender Wirtschaftszwejg auf 
andere Standorte (müssen), was nicht nur einen Verlust von Unternehmen 
und Arbeitsplätzen bedeutet, sondern auf lange auch Veränderung der tourls~ 

vermarkteten, durch die Gartenbau~ und Baumschulwirtschaft entstandenen 
landschaft Ammerland" nach sich könnte. Der dadurch eintretende Verlust der 
hohen touristischen Attraktivität der Ammerländer Landschaft dürfte zusätzlich einen 
Rückgang der heute über 1 Mlo. Übernachtungszahlen pro Jahr mit weitreichenden wirt
schaftlichen Folgen zum Nachteil Ammerlandes 

Deshalb kann der Landkreis Ammerland die nach .,AllgemeInen Planungsabsichten" 
zu Änderung des LROP so zu verstehende Absicht die Zulässigkeit des 
Torfabbaus in Niedersachsen raumplanerisch gänzlich auszuschließen. nicht mittragen. 

Landkreis Ammerland fordert deshalb. Festlegungen Torfabbau in Regionalen 
Raumordnungsprogrammen (RROP) aus regionaler Sicht auch zukünftig 
RROP werden im eigenen Wirkungskreis erstellt und vom als Satzung be
schlossen. legen die Ziele der Raumordnung das LROP ihnen vorbehält und 

Ziele, die den gesetzlichen der Raumordnung (§ 2 ROG Und § 2 
NROG) nicht widersprechen. Zu diesen im 2 (Kapitel 1, Abschnitt 1.1 Abs. 01 
Satz 2) konkretisierten Grundsätzen zählt, Standortattraktivität in allen Lan

unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und ausgebaut 
werden soll. Diese Grundsätze des NROG gelten über das Gegen
stromprinzip (§ 1 3 ROG) hinaus auch für das LROP . 

• 2 
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Der Landkreis Ammerland wendet sich daher gegen Absicht ndes Niedersach
sen, die Ammerland dahingehend einzuschränken, 

mit der Änderung LROP werden, Vorbehalts- und Vorranggebiete 
für Rohstoffgewinnung (Torf) aus regionaler Sicht Regelung 
wäre äußerst schädlich für weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region Ammer-
land mit ihren europaweit Gartenbau- und Baumschulbetrieben. 

ist zu Klimazieie La mit Verhinderung 
des Torfabbaus in Niedersachsen wirklich erreicht werden. würde so evtl. die 

von kHmaschädlichen Stoffen aus Mooren reduziert werden 
können. Solange in Europa (Skandinavien. Baltikum) und auch außerhalb Europas 
(Kanada) Torf gewonnen und importiert werden kann, wird die Freisetzung klimaschädli
cher Stoffe nach Verlagerung der Abbauaktivitäten in diese Länder dort stattfinden und 
verbunden mit dann langen Transportwegen sogar eine für Klimaschutz 
schlechtere Klimabilanz 

Mit freundlichen Grüßen 

~~~-~ 
~~a~ s 

J. 
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61 H!n/Jo Westerstede, 14 

im Rahmen al Planungsabsichten, die am 07.2013 
gemacht wurden, hat die Landesregierung ein Ende in Niedersach
sen angekündigt. von vielen Seiten vorgetragenen Bedenken wird an 

und es wurde ein entsprechender Entwurf 
neuen Landes-Raumordnungsprogramms entwickelt, in über Abgrenzung der 

Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung weit hinausgehende 
abgrenzungen von Vorranggebieten für Torferhaltung und Moorentwicklung 
hen sind. Zwar wird Zeitstufenregelung beibehalten, betrifft jedoch andere 

als Torf und ist deshalb für den Landkreis Ammerland nicht so relevant. 
Öffnungsklausel gibt es für den Bodenabbau nur, wenn er der Gewinnung von 

Moorheil dient zur Höhennivellierung ch ist, d. h. zur Vor
einer möglichen und angestrebten Wiedervernässung. Eine 

nungsklausel den Gartenbau im Ammerland ist fraglich. Auch wenn man Land
kreis Ammerland bei letzten Arbeitskreissitzung am 06.05.2014 ermut~gt hat, 
Ausnahmeregelung zu formulieren, i von einem vollständigen Torfabbaues 

und es ist lediglich die schon definierte Ausnahme für Moorheilbäder, 
ohne Mengenrelevanz zu erwarten. 

die Ammerland bedeutet als 
nehmigungsbehörde, Landes-Raumordnungsprogramms 

"Torferhaltung und Moorentwicklung" in Vor-
mehr werden kann. Da lediglich nur 

eini wenige Flächen im Randbereich außerhalb zukünftigen Vorranggebietes 
aufgrund der u. U. noch vorhandenen Torfauflage für Rohstoffgewinnung in Frage 
kommen, dürfte es im Landkreis nur sehr vereinzelt noch Torfabbauge-

es im Ammerland noch knapp laufende Torfab
genießen und Geltungsdauer im 

tember 2014 und spätestens bereits Torfab
bauten umfassen ein Volumen von 1.619.000 m3

. Dadurch sind vor allem die kleineren, 
inhabergeführten Abbauunternehmen in den nächsten Jahren ausreichend 

den laufenden Genehmigungsverfahren sind die Planungsabsichten des Landes 
zur Änderung im Abwägung zu 
berücksichtigen, wenn hinrei konkretisiert gelten. wird dann Fall 

, wenn die Genehmigungsbehörden im Zuge ligung zur Änderung 
Landes-Raumordnungsprogramms offiziell beteiligt werden. Der Kabinettsbe

schluss i wohl am 14.05.2014 gefasst worden. Eine igung ist jedoch bis
lang nicht ei Auch ist eine raumordnerische Untersagung, nach 
dem möglich wäre, bislang noch nicht angekündigt. 

Ammerland wird deshalb alle Genehmigungsanträge, sich einen 
Vorbescheid berufen können, regulär weiterbearbeiten. Hierbei handelt es sich 
um überschaubare von 5 - 6 Vorbescheiden. Aus Gründen der vermeintli

1 /3 
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zahlreiche (33) ohne die für Bearbeitung 
Hier wurde im Rahmen der Eingangsbestätigung 

auf , die bestehende und zukünftige hingewiesen 
und ich gemacht, Entscheidung diese Anträge nicht Rechts
lage Antragseingang, zum Zeitpunkt Entscheidung Antrag 

ist. Die der bleibt 

Aber die von hinaus werden großflächig 
für Torferhaltung und Moorentwicklung bei raumbedeutsa

men eine Bedeutung Wie sich das dann in Praxis 
auswirkt, bt abzuwarten 

Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass seit 
Jahren aktiv zur Torferhaltung Moorentwickl Das derzeitige Projekt 
"Fintlandsmoor", das die Situation für die Natursch nt
landsmoor" und "Dänikhorster Moor" verbessert und Flächenzusammenlegung 
und des Kompensationskonzeptes Gemeinden Bad 
ahn, und Stadt die Schutzgebiete und 
her wiedervernässen soll, ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. 
war dies nur mit Hilfe der FI nigung, die dafür hat, 
des die für die des FI 
ses Gebiet hineingetauscht 
werden ehe Maßnahmen, wenn auch in nerem Umfang, hat es in 

Jahren auch im Naturschutzgebiet "Hol Moor" gegeben. 
darauf hi , dass die Änderung der Vorflut und Möglichkeit zur 
besserung hydrologischen im Hollweger Moor nur isiert werden 
te, weil Kompensationsmaßnahme einen Torfabbau 
verändert w n vergleichbar Projekt zum und zur Moorentwick
lung ist unter 7 bereits Auch die Verlegung 

eine der hydrologi Situation und 
ermöglicht Weitere kleinere Maßnahmen, wie sie 

z. vorbereitet werden, hat die Untere Naturschutzbehörde laufend 
der Agenda. I ist der Landkreis Ammerland der 

bereits gefolgt, 

Schwierigkeiten, vor allem vor des Flächendrucks, die für derarti
ge Projekte Flächen zu haben sich diesen ver
gleichsweise kleinen deutl stallisiert. Wie si planeri 

Landes also auf so großflächigen ohne eine Flä
chenverfügbarkeit lassen soll, bleibt abzuwarten. Ohne Maßnah
men für die im liegenden zur Torferhaltung und Moorentwick
lung kann jedoch Darstellung ver
knüpfte Ziel nicht auch nach im Landes-

Nutzung wird Moorzerset-
in die Ferne rücken lassen. 

2/3 
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Insoweit bt abzuwarten, weiche Maßnahmen des Landes ergriffen 
um e umzusetzen, Landkreis Ammerland unbeirrt bi 
Bemühungen um bekannten Hochmoorreste, 

3/3 
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303-20302/26-6-1 80 RO- H 17 19.09.2014 
vom 24.7.2014 

LROP, Entwurf 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landkreis Ammerland begrüßt nach wie vor die Absicht des Landes Niedersachsen, 
mit der Änderung des LROP erstmals in Niedersachsen "Vorranggebiete für Torferhalt 
und Moorentwicklung" verbunden mit der Zielsetzung der dauernden Bindung von Koh
lenstoffäquivalenten festzulegen. Der Landkreis Ammerland ist und war sich immer sei
ner Verantwortung für den Natur- und Klimaschutz bewusst und ist schon in der Vergan
genheit äußerst sensibel mit dem Thema Torfabbau umgegangen. Obwohl das Land 
Niedersachsen im LROP 1994 entgegen den damaligen Forderungen des Landkreises 
über 5.000 ha Fläche für den Torfabbau allein im Arnmerland "freigegeben" hatte, von 
denen im LROP 2012 heute noch 3.200 ha gesichert sind, hat der Landkreis Ammerland 
mit der Festlegung von Vorranggebieten für die Rohstoffgewinnung (Torf) in zwei Zeitstu
fen in seinem RROP seit 1996 erfolgreich den Torfabbau im Wesentlichen auf die 1.500 
ha Vorranggebiet für die ROhstoffgewinnung (Torf) mit der Zeitstufe I konzentrieren kön
nen. Dieses sollte durchaus als Erfolg im Sinne der jetzigen Zielsetzungen des Landes 
angesehen werden. 

Im Landkreis Ammerland werden über 50 % der Baumschulfläche Niedersachsens be
wirtschaftet. Ca. 350 Gartenbau- und Baumschulbetriebe im Haupterwerb und ca. 150 
Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaften ca. 4.000 ha Fläche mit einem jährlichen Um
satz von ca . 350 Mio Euro. Ohne den vor- und nachgelagerten Bereich stellt die Ammer
länder Baumschulwirtschaft ca. 4.000 Arbeitsplätze zur Verfügung. 80% aller in Europa 
kultivierten Rhododendren stammen aus dieser Region. Damit ist das Ammerland die 
größte Baumschulregion in Deutschland. Grundlage für diesen sehr bedeutenden Am-
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merländer Wirtschaftsei Gartenbau- und Baumschulwesen waren und sind die aus
degradierten) Moore in der und Nutzung als 

Torf und bleibt Ausgangsstofffür alle Pflanzensubstrate. 

in ausreichender Menge fehlen und zur Verfügung Ersatzstoffe 
sind mit einem höheren, wenn nicht sogar hohem Kulturrisiko verbunden, oftmals wenig 
nachhaltig höheren (thermische wirken als 

ökonomisch riskant. 

Ammerländer Moore müssen daher als Torflagerstätte für die Ammerländer 
mschulwirtschaft weiterhin genutzt werden dürfen. 

ist auch zu bezweifeln, die Klimaziele Landes mit der Verhinderung 
Torfabbaus in Niedersachsen erreicht werden. Mit dem Sofortprogramm "Niedersächsi-

Moorlandschaften" könnte in den nächsten Jahren mit erheblichem und 
finanziellen Aufwand Stoffen aus niedersächsi
schen Mooren nur wenig bis sind darüber hinaus 
deutlich größere Anstrengungen für eine Zielerreichung erforderlich. Sol in 
ropa (Skandinavien, Baltikum) und auch außerhalb (Kanada) Torf gewonnen 
und importiert werden wird klimaschädlicher 
rung Abbauaktivitäten in diese Länder dort stattfinden und verbunden mit 

für den Klimaschutz deutlich schlechtere Klimabi
kann nicht wirklich sinnvoll und sollte b auch nicht 

Landes bzw. der Landesraumordnung 

Sol Ammerl und Baumschulwirtschaft 
Grundlagen genommen werden, wird die des tragender 

ggfs. andere ausweichen (müssen), was nicht nur 
Verlust von Unternehmen und sondern auf Sicht auch 

Veränderung der touristisch vermarkteten, d die Baumschul
wirtschaft Ammerland" nach sich ziehen könnte, Ver
lust der hohen touristischen Attraktivität der Ammerländer Landschaft könnte zusätzlich 

der über 1 Mio. Übernachtungszahlen pro J mit noch 
wirtschaftlichen Folgen zum Nachteil sich ziehen, 

Solche Regelungen wären äußerst schädlich die weitere wirtschaftliche 
lung der Ammerland europaweit und Baum-
schul in der Begründung 26) zum Entwurf LROP 

hrungen: 

"bestimmte Kulturlandschajlen wie im Anllilerland aufgrund TO//
abbaus und TOljnutzung können und Konzentration bestimlllter Branchen 
wirkt. mit verbundenen Branchen, wie Garlenbau- und 
schulbereich. sind bei Ausbleiben neuer TOlfabbaugenehmigungen dem 
Riickgang Abbaumengen in nächsten Jahren (Ausschöpfung bestehenden Abbauge
nehmigungen) aujTorjirnpone angewiesen" 

ausdrücklich nicht aus, die berechtigten Ammerlandes ange
messen zu würdigen. 
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Der Landkreis Ammerland kann mit Änderung des verbundene Absicht 
Torfabbau im Ammerland weitestgehend raumplanerisch auszuschließen, 

nicht mittragen und deshalb, Möglichkeiten zu den wirtschaftlich not-
Torfabbau im Ammerland weiterhin Dafür könnte von 

und Industrieverband' Gartenbau entwickelte -dem ML bekannte- zur Moorsa
nierung, Entwicklung und von und Nutzung Rohstoffe" 
Grundlage zumindest für die Nr. 2 und 

Torflagerstätten l\lr. die Torflagerstätten Nr. 80.7, 80.8 und 
a. Anl Torfabbau so und siert 

könnte, mit der vorzugebenden werden. 
Dies könnte natürlich auf bisherigen Ammerland 

werden. hinaus müssten im Ammerland keinerlei den 
Torfabbau 

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Bensberg 
Landrat 
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